
Großer Karnevalsumzug der KG 
Altenkirchen 

 
am Sonntag, 19.02.2012 
durch die Stadt Altenkirchen 
Beginn Umzug: 14.11 Uhr 
Treffen: Weyerdamm 
Anschließend Mega-Zug-Party im Festzelt mit dem Party Xpress 
 
 
Liebe Oberwambacher, 
 
wer Lust hat am Karnevalsumzug der KG Altenkirchen mit der Dorfgemeinschaft Oberwambach 
teilzunehmen, kann sich bis zum 27.01.2012 anmelden, damit wir das entsprechende Wurfmaterial 
kaufen können. 
 
Als Motto wurde in diesem Jahr passend zum Lied des Prinzen „Piraten“ gewählt. 
 
Zur Anmeldung benutzt bitte den unten stehenden Abschnitt und gebt diesen zusammen mit der 
Unkostenpauschale (15,00€ pro Erwachsenen und 5,00€ pro Kind bis 14 Jahre) bei Torsten Löhr, 
Michaela Keilhauer oder Annette Wagner ab.  
Mit der Umlage von 15,00€  pro Erwachsenen wird das Wurfmaterial (10,00€) finanziert, und  
für das Kopftuch, Scherpe und Augenklappe werden 5,00€ berechnet, damit wir einheitlich bei dem 
Umzug und eventuell auch bei der Prunksitzung auftreten können. 
Ein rotes Ringelshirt  und die flüssige Verpflegung während des Zuges bringt jeder selbst mit. 
 
Am Donnerstag, dem 26. Januar 2012 findet die nächste Sitzung für alle Interessierten um  
19.00 Uhr in der Gaststätte „Daryoush“ statt. 
 

Bis dahin Torsten Löhr mit einem Wannmich Radau und 
Alekärch Schepp Schepp 
 
Links für weitere Informationen: 
Ortsgemeinde Oberwambach    www.oberwambach.de  

Karnevalsgesellschaft Altenkirchen   www.kg-ak.de 
 
Bitte abtrennen    

 

Anmeldung (Karnevalumzug): 
 
___________________________________       
Name       
 
Hiermit melde ich _______ Erwachsenen  _______ Kinder für den Karnevalumzug am 19.02.2012 an. 
 
Die Unkostenpauschale in Höhe von 15,00€ pro Erwachsenen bzw. 5,00€ pro Kind bis 14 Jahre 
habe ich beigelegt. 
 
 
__________________    ______________________ 
Datum       Unterschrift  
 
(Im Falle einer Nichtteilnahme ist eine Rückerstattung der Kosten nicht möglich.) 
 
Kinder können nur zusammen mit einem Erwachsenen angemeldet werden, der während des Zuges 
auch die Aufsichtspflicht für diese übernimmt. 


